
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betriebsbeauftragte 
für Immissionsschutz 
(Bundesweit staatlich anerkannter Grund-
lehrgang zum Erwerb der Fachkunde im 
Sinne § 7 Nr. 2 der 5. BImSchV) 

Ihr Referententeam u.a.: 
 
Dipl.-Ing. Hans-Dieter Hopf 
TÜV Immissionsschutz und Energiesystems GmbH, 
Köln 
 
Dr. Andreas Kersting 
Baumeister Rechtsanwälte, Münster 
 
Dr. Hans-Ulrich Pfeffer 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz NRW, Essen 

Die Schwerpunktthemen: 
 
Grundlagen des Immissionsschutz-
rechts 
 
 
Rechte und Pflichten von 
Immissionsschutzbeauftragten 
 
 
Vorbeugender Brand- und 
Explosionsschutz 
 
 
Technische Anleitung zum Schutz  
gegen Lärm (TA Lärm) und zur Rein-
haltung der Luft (TA Luft) 
 
 
Durchführung von Emissionsmessun-
gen (Grenz- und Richtwerte) 
 
Hinweis: 
AZWV anerkannter Lehrgang 
 

01. – 05. März 2010, Dortmund 
 
06. – 10. September 2010,  
Dortmund 
 

Grundlehrgang 

 
 

concada – Ihre Akademie 
 

• Über 2500 zufriedene Teilnehmer 
• Mehr als 100 aktuelle Themen zur  

Auswahl 
• Persönliche Betreuung 
• 30 hochqualifizierte Experten und  

Trainer 
• Starke Praxisorientierung 

 
 



Themenschwerpunkte 
 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz und die hierzu 
erlassenen Rechtsordnungen 

Genehmigungen und ihre rechtlichen Rahmenbedingun-
gen 

Rechte und Pflichten eines Immissionsschutzbeauftrag-
ten 

Durchführung des Genehmigungsverfahrens nach dem 
BImSchG und Überwachung durch die Behörde 

Grundlagen der technischen Akustik und Rechnen mit 
Pegeln / Ermittlung von Geräuschimmissionen im Freien 
und in Räumen 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
• Beurteilung von Betriebsgeräuschen nach TA Lärm 
• Geräuschemissionsmessungen an Maschinen und Anlagen 
• Technischer Stand zur Lärmminderung 
• Bedeutung von Lärmminderungsplänen für die Industrie 
 
Chemische und physikalische Eigenschaften von Schad-
stoffen 

Energieeinsparung, Nutzung entstehender Wärme in 
Anlagen, im Betrieb oder durch Dritte 

Anlagen- und Verfahrenstechnik unter Berücksichtigung 
des Standes der Technik 

Vorbeugender Brand- und Explosionsschutz 

Der Immissionsschutzbeauftragte in der betrieblichen 
Praxis 

Umwelterhebliche Eigenschaften von Erzeugnissen ein-
schließlich Verfahren zur Wiedergewinnung und Wieder-
verwertung 

 

 
 
Vermeidung sowie ordnungsgemäße und schadlose  
Verwertung von Reststoffen und deren Beseitigung als 
Abfall 
 
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft 

Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Emissions-
messtechnik 
• Durchführung von Emissionsmessungen 
• Emissionsmessverfahren 
• Messung von Luftschadstoffen 
 
Grenzwerte und Richtwerte für Immissionen / Immissi-
onsüberwachung für Gase, Stäube und Gerüche 
 
 

Seminarbeschreibung 
 
Die Teilnehmer erlangen die Kenntnisse des Betriebsbeauftrag-
ten für Immissionsschutz im Sinne § 7 Nr. 2 der 5. BImSchV, um 
die Aufgaben im Sinne eines erfolgreichen Immissionsschutzma-
nagements erfüllen zu können. 
 
 

Zielgruppe 
 

Die Veranstaltung richtet sich an verantwortliche Personen für 
Immissionsschutz und Umweltschutz in Betrieben, die sich zum 
Betriebsbeauftragten für Immissionsschutz ausbilden lassen 
möchten. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fax-Anmeldung an: 0228  400 72-952 oder via www.concada.de 

□ Ja, hiermit melde ich mich zum Lehrgang „Betriebsbeauftragte für Immissionsschutz“ zum Preis von  1.398,- Euro zzgl. 
 MwSt. an. 
 □ 01. – 05.03.2010 (V3223)  Hilton Hotel, An der Buschmühle 1, 44139 Dortmund, Tel.: 0231 1086 0 
 □ 06. – 10.09.2010 (V3224)  Hilton Hotel, An der Buschmühle 1, 44139 Dortmund, Tel.: 0231 1086 0 
 

Teilnehmer: 
 
        
Titel, Vorname, Nachname 
 
        
Position, Abteilung 
 
        
Firma 
 
        
Straße / Postfach 
 
        
Postleitzahl, Ort 
 
        
Telefon-Nummer   Fax-Nummer 
 
        
E-Mail    Beschäftigtenzahl 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
 
Teilnahmegebühren: Alle angegebenen Teilnahmegebühren verstehen sich inklusi-
ve ausführlicher Arbeitsunterlagen, Pausenverpflegung und Tagungsgetränke. Das 
jeweilige Thema betreffende Gesetzestexte sind je nach Seminar ebenfalls im Preis 
inbegriffen. Die Teilnahmegebühren sind vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten. Es 
gilt die gesetzliche Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. 
Anmeldung: Die schriftliche Anmeldung erfolgt mit Angaben über den Teilnehmer 
und die Firma. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Auftragsbestätigung.  
Stornierungen: Schriftliche Stornierungen oder Umbuchungen können per Fax oder 
Post bis zwei Wochen vor Veranstaltungstermin kostenlos vorgenommen werden. 
Nach diesem Zeitpunkt und bis zu einer Woche vor Termin werden 50 % der Teil-
nahmegebühren, danach die Gesamtgebühr erhoben. Bei kurzfristigen Umbuchungen 
(ab 2 Wochen vor Veranstaltung) auf einen anderen Seminartermin wird eine Bear-
beitungsgebühr von 10 % erhoben. Keinerlei Kosten entstehen, wenn ein Ersatzteil-
nehmer angemeldet wird. 
Zimmerreservierung: Sollten Sie ein Hotelzimmer für die Dauer der Veranstaltung 
benötigen, so reservieren Sie dieses bitte selbst unter dem Stichwort „concada“ im 
o.g. Hotel zu Sonderkonditionen. 
Ausnahmen: In Ausnahmefällen kann es zu einer Änderung beim Inhalt und Ablauf 
sowie beim Einsatz von Dozenten gegenüber der Ausschreibung kommen. Der Ge-
samtcharakter der Veranstaltung bleibt gewahrt. Die concada GmbH ist berechtigt, 
Veranstaltungen aus wichtigem Grunde – insb. bei Erkrankungen des Dozenten oder 
zu geringer Teilnehmerzahl -  gegen volle Erstattung bereits gezahlter Gebühren 
abzusagen. Der Gerichtsstand ist Bonn. 

 
concada GmbH � Herbert-Rabius-Str. 24 � 53225 Bonn � Telefon: 0228 400 72-244 � Fax: 0228 400 72-952 � E-Mail: info@concada.de � Web: 

www.concada.de 
 

Neukundenrabatt von 10% 
Treuerabatt* von 15% 
*ab der dritten Seminaranmeldung 

(Durch die Kombination verschiedener Rabattangebote und –
aktionen ist es maximal möglich einen Gesamtrabatt von 20% zu 

erhalten.) 


